Windpark Weselberg - Repowering
ABO Wind AG

Rückbauverpflichtungserklärung 

Für die Errichtung und den Betrieb der beantragten Windenergieanlagen wurden mit den entsprechenden Grundstückseigentümern Nutzungsverträge abgeschlossen. In § 6 Absatz 3 der Verträge verpflichtet sich der Nutzer (Bauherr), die WEA einschließlich Zubehör und Fundament vollständig zu entfernen. 

Außerdem hat sich der Nutzer gegenüber den Eigentümern verpflichtet, zur Absicherung vor Baubeginn eine Rückbaubürgschaft in Höhe von 150.000 € zu hinterlegen. Sofern die Bürgschaft zugunsten der Genehmigungsbehörde kleiner ausfällt, erhält der Eigentümer eine weitere Bürgschaft über den Restbetrag. 
Wiesbaden, 30.04.2020
ABO Wind AG
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